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(54) Verpackung mit Sicherheitsweste

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpak-
kung (2) mit Sicherheitsweste (1), die sich dadurch aus-

zeichnet, dass die Verpackung als Vakuumverpackung
ausgebildet ist. Im Weiteren betrifft die vorliegend Erfin-
dung auch eine Sicherheitsweste.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpak-
kung mit Sicherheitsweste sowie eine Sicherheitsweste
entsprechend der Oberbegriffe der Ansprüche 1 und 9.

Stand der Technik

[0002] Sicherheitswesten dienen insbesondere der
Verkehrssicherheit und ermöglichen ein besseres, ins-
besondere früheres Erkennen ihres Trägers bei schlech-
ten Sichtverhältnissen als ohne eine solche.
[0003] Für den Betrieb von Kraftfahrzeugen ist die Mit-
führung von Sicherheitswesten zwingend vorgeschrie-
ben. Handelsüblich können solche Sicherheitswesten
zusammengefaltet und in einer Folie verpackt bezogen
werden. Das Zusammenfalten bewirkt zwar eine Verrin-
gerung der flächigen Packmaße einer solchen Sicher-
heitsweste, im Gegenzug ergibt sich jedoch eine entspre-
chende Erhöhung in ihrer räumlichen Ausdehnung. Auf-
grund gesetzlicher Vorschriften ist die Mitführung meh-
rerer Sicherheitswesten beim Betrieb von Kraftfahrzeu-
gen erforderlich. Durch deren Unterbringung z. B. im
Handschuh- oder einem anderen Staufach wird der be-
treffende Stauraum in nachhaltiger Weise zum Teil mas-
siv belegt.

Aufgabe und Vorteile der Erfindung

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine Maßnahme zur verbesserten Be-
reithaltung von Sicherheitswesten vorzuschlagen.
[0005] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch die Merk-
male der unabhängigen Ansprüche 1 und 9. In den Un-
teransprüchen werden zweckmäßige und vorteilhafte
Weiterbildungen angegeben.
[0006] Demnach betrifft die vorliegende Erfindung ei-
ne Verpackung mit Sicherheitsweste, wobei sich die Ver-
packung dadurch auszeichnet, dass diese als Vakuum-
verpackung ausgebildet ist.
[0007] Unter einer Vakuumverpackung wird erfin-
dungsgemäß eine Verpackung verstanden, die dazu vor-
gesehen ist, dass ihr im befüllten Zustand die das Pack-
gut umgebende Luft zumindest größtenteils entzogen
und die Verpackung anschließend luftdicht verschlossen
werden kann.
[0008] Der Vorteil einer Vakuumverpackung für eine
Sicherheitsweste im Gegensatz zu einer nicht mit Vaku-
um beaufschlagten Verpackung liegt darin, dass zwi-
schen einzelnen Teilen oder Abschnitten des zu verpak-
kenden Packguts, hier übereinander liegende Schichten
der Sicherheitsweste, liegende Hohlräume leer gesaugt
werden und so die resultierende Gesamthöhe der Ver-
packung massiv reduziert werden kann, und zwar in be-
sonders vorteilhafter Weise mit dauerhafter Wirkung.
[0009] In einer ersten Ausführungsform kann eine sol-
che Vakuumverpackung als herstellungs- bzw. vertriebs-
seitig befüllte und vakuumierte Einweg-Vakuumverpak-

kung ausgebildet sein.
[0010] In einer demgegenüber vorteilhafteren Ausfüh-
rungsform kann die Vakuumverpackung als Mehrweg-
Vakuumverpackung ausgebildet sein, so dass der oben
dargelegte Vorteil der Minimierung des Raumverbrauchs
bei der Aufbewahrung der darin verpackten Sicherheits-
weste auch nach einem Gebrauch wieder hergestellt
werden kann.
[0011] Hierzu ist es insbesondere vorteilhaft, wenn die
Verpackung einen luftdicht schließenden Bestückungs-
verschluss aufweist, welcher zur ausreichend großen
Öffnung der Verpackung zu dessen Befüllung mit einer
solchen Sicherheitsweste geeignet ist und insbesondere
vorteilhaft wiederverschließbar ausgebildet ist. Hier-
durch kann nach Befüllen der Verpackung mit der nach
dem Gebrauch wieder zusammengefalteten Sicherheits-
weste nach Austreibung der in der Verpackung befindli-
chen Luft durch Verschließen des luftdichten Bestük-
kungsverschlusses wiederum ein vakuumierter und so-
mit die Höhe der Verpackung reduzierender Lagerzu-
stand hergestellt werden.
[0012] Das Austreiben der Luft aus der mit der Sicher-
heitsweste befüllten Verpackung kann z. B. durch Zu-
sammenpressen der Verpackungshülle erfolgen. In be-
vorzugter Weise kann für die Herstellung der Vakuum-
verpackung z. B. eine Folie mit einem entsprechend luft-
dicht angeordneten und selbst luftdicht schließenden Be-
stückungsverschluss verwendet werden.
[0013] Ein Luftentzug aus der verschlossenen Verpak-
kung kann auch durch das Betätigen eines an der Vaku-
umverpackung vorgesehenen Vakuumierventils erfol-
gen. Diese Vakuumiermöglichkeit kann sowohl bei der
herstellerseitigen Erstverpackung genutzt werden, als
auch in besonders vorteilhafter Weise bei der Wieder-
verpackung, zum alternativen und/oder zusätzlichen Luf-
tentzug aus der Vakuumverpackung, nach deren Wie-
derbestückung mit der nach der Verwendung wieder zu-
sammengefalteten Sicherheitsweste.
[0014] In einer besonders handhabungsfreundlichen
Ausführungsform kann hierzu das Vakuumierventil als
mit dem Mund betätigbares Ventil ausgebildet sein. Hier-
durch ist die raumsparende Wiederherstellung des Ver-
packungszustandes für die Sicherheitsweste einfach
und ohne zusätzliche Hilfsmittel möglich.
[0015] In einer einfachen Ausführungsform kann die
Verpackung zur Aufnahme lediglich einer einzelnen Si-
cherheitsweste vorgesehen sein. In einer demgegen-
über bevorzugter Ausführung kann die Verpackung aber
auch zur Aufnahme mehrerer Sicherheitswesten ausge-
bildet sein, so dass durch die Komprimierung der darin
verwahrten Sicherheitswesten eine entsprechende Ver-
vielfachung des damit verbundenen Raumgewinns im
Vergleich zu nicht oder einzeln vakuumierten Aufbewah-
rungen erreicht werden kann.
[0016] Eine für die Aufnahme mehrerer Sicherheits-
westen vorgesehene Vakuumverpackung kann in einer
ersten Ausführungsform ein entsprechend größeres Füll-
volumen aufweisen, so dass darin alle zur Verwahrung
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gewünschten Sicherheitswesten untergebracht werden
können. Hierbei reicht das Vorsehen eines einzigen Be-
stückungsbeschlusses und gegebenenfalls eines Vaku-
umierventils, wie oben beschrieben, aus.
[0017] In einer davon abgewandelten Ausführungs-
form könnten aber auch zwei oder mehrere, jeweils se-
parat ausgebildete, vakuumierbare Verpackungsberei-
che für eine oder mehrere darin zu deponierende Sicher-
heitswesten entsprechend der oben beschriebenen Aus-
führungsformen vorgesehen sein.
[0018] In einer möglichen Ausführungsform könnten
so z. B. zwei nebeneinander angeordneten Vakuumier-
bereiche an der Vakuumverpackung ausgebildet sein,
so dass diese insbesondere in raumsparender Weise flä-
chig in einem entsprechenden Ablagefach deponiert
werden können. Durch eine flexible Verbindung zwi-
schen den beiden Verpackungselementen können diese
aber auch übereinander liegend verstaut werden. Hier-
durch ist wiederum die Unterbringung in einem kleineren
Staufach möglich. In davon abgewandelten Ausfüh-
rungsformen kann die Vakuumverpackung z. B. auch für
die Aufnahme von drei, vier, fünf und mehr Sicherheits-
westen entsprechend einer oder mehrerer der oben er-
läuterten Ausführungsformen vorgesehen sein.
[0019] Grundsätzlich ist auch eine Bereitstellung von
ggf. bereits einzeln, paarweise oder in einer anderen
Stückzahl vakuumverpackter Sicherheitswesten mög-
lich. Zur besseren Handhabung können diese einzelnen
Packungseinheiten mittels elastischen Verbindungsmit-
teln miteinander verbunden sein, wie z.B. einer Folie.
Diese kann in weiter vorteilhafter Weise mit das Sepa-
rieren einzelner Verpackungen erleichternden Mitteln
wie z.B. einer Perforierung, einer Trennhilfe in der Form
einer Materialschwächung und/oder einer Einkerbung
oder dergleichen mehr versehen sein.
[0020] Im Weiteren betrifft die vorliegende Erfindung
auch eine Sicherheitsweste für eine als Vakuumverpak-
kung ausgebildete Verpackung entsprechend einer der
oben dargelegten Ausführungsformen. Die Sicherheits-
weste kann aus einem vergleichsweise leichten Stoff wie
z.B. Fallschirmseide, Spinnakerstoff oder dergleichen
hergestellt sein. Solche Stoffe sind besonders gut kom-
primierbar und unterstützen so in vorteilhafter Weise den
durch die oben beschriebene Vakuumverpackung erziel-
baren Vorteil hinsichtlich eines verringerten Bedarfs an
Stauraum. Hierdurch ist eine Verstärkung der oben be-
reits beschrieben Vorteile möglich.

Ausführungsbeispiel

[0021] Unter Bezugnahme auf die beigefügte Figur
wird ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
näher beschrieben.
[0022] Es zeigen die Fig. 1 und 2 Beispiele von erfin-
dungsgemäß als Vakuumverpackung ausgebildeten
Verpackungen 2 mit einer Sicherheitsweste 1. Durch Va-
kuumieren der Verpackung 2, also durch Luftentzug, wird
die resultierende Füllhöhe der Verpackung im Vergleich

zu einer nicht vakuumierten Verpackung massiv redu-
ziert, da so andernfalls zwischen den einzelnen Schich-
ten der zusammengefalteten Sicherheitsweste befindli-
che, raumverbrauchende Hohlräume vorteilhaft elimi-
niert werden können.
[0023] Durch einen in der beispielhaften Darstellung
in der Fig. 1 gezeigten luftdicht schließenden Bestük-
kungsverschluss 3 kann ein bleibender Luftentzug in der
geschlossenen Verpackung gewährleistet werden.
[0024] Mittels eines ebenfalls beispielhaft dargestell-
ten Vakuumierventils 4 kann die Vakuumverpackung 2
alternativ zu einem gegebenenfalls durch Auspressen
hervorgerufenen Luftaustrieb aus dem Verpackungs-
raum oder zusätzlich zu einem solchen, mit Vakuum be-
aufschlagt werden. In besonders vorteilhafter Weise ist
hierzu das Vakuumventil 4 als ein mit dem Mund bedien-
bares Vakuumventil ausgebildet. Hierdurch sind in vor-
teilhafter Weise keine zusätzlichen Hilfsmittel für die Va-
kuumierung der Vakuumverpackung erforderlich.
[0025] Die in Fig. 1 gezeigte Darstellung steht stellver-
tretend für verschiedene Ausführungsformen von zur
Aufnahme von Sicherheitswesten vorgesehenen, als Va-
kuumverpackung ausgebildeten Verpackungen 2. Hier-
durch soll je nach Ausführungsform sowohl das Unter-
bringen lediglich einer einzigen Sicherheitsweste 1, als
auch das Unterbringen mehrerer Sicherheitswesten 1 in
einer entsprechend ausgebildeten Verpackung 2 darge-
stellt werden. Die Trennlinie 9 trennt hierzu symbolisch
eine einzelne Verpackung 2 aus dem Verbund von Ver-
packungen 8 ab. Zur Realisierung sogenannter "Abris-
seinheiten" könnte diese Trennlinie 9 auch als Perfora-
tionslinie in diesem Verbindungsbereich zwischen zwei
Verpackungseinheiten 2 ausgebildet sein.
[0026] In einer weiteren Unterscheidung für die Unter-
bringung mehrerer Sicherheitswesten 1 in einer entspre-
chend ausgebildeten Verpackung 2 ist in einer ersten
Ausführungsform eine Großraum-Vakuumverpackung 5
symbolisch dargestellt, in welcher mehrere ggf. bereits
vakuumverpackte Sicherheitswesten 1 z.B. übereinan-
der liegend untergebracht und unter Luftentzug vakuum-
verpackt werden können.
[0027] Für eine davon abgewandelte, vorzugsweise
flächig sich erstreckende Ausführungsform sind die drei
separat ausgebildeten Räume von Vakuumverpackun-
gen 5, 6, 7 beispielhaft dargestellt. Hierin können z. B.
jeweils nur eine einzige Sicherheitsweste 1 in einem ein-
zelnen Vakuumraum 2 untergebracht werden. Dies hat
beispielsweise den Vorteil, dass im Anschluss eines Ver-
wendungsbedarfs für lediglich eine einzige Sicherheits-
weste nur diese unter Erzeugung eines neuen Vakuums
für die betreffende Verpackung verpackt werden muss.
Die nicht benötigten, vakuumverpackten Sicherheitswe-
sten bleiben hiervon in ihrem Verpackungszustand un-
berührt.
[0028] Für eine weitere Unterscheidung einer Ausfüh-
rungsform kann die Vakuumverpackung 6 beispielswei-
se auch als sogenannte "Zweier"-Vakuumverpackung
ausgebildet sein, die zur Aufnahme zweier Sicherheits-
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westen in einer Vakuumkammer 2 vorgesehen ist. Die
Vakuumverpackung 7 könnte beispielsweise als soge-
nannte "Einser"-Verpackung ausgebildet sein, also zur
Aufnahme lediglich einer einzigen Sicherheitsweste 1.
Die gesamte Verpackung 8 symbolisiert in der Draufsicht
auf die dargestellte Ausführungsform eine sich flächig
ausbreitende, als Vakuumverpackung, mit drei über ela-
stische Verbindungselemente 10 verbundenen Vakuum-
kammern 2 und darin verwahrten Sicherheitswesten 1.
[0029] Die Figur 2 zeigt eine weitere Ausführungsform,
bei welcher mehrere, jeweils mit einer Sicherheitsweste
1 bestückte Verpackungen 2 zu einem Gebinde von meh-
reren, beispielhaft als Kette zu einer Gesamtverpackung
8 verbundenen, einzelnen, als Vakuumverpackung aus-
gebildeten Verpackungen 2 zusammengefasst sind.
[0030] Die Figur 2 zeigt bei ansichtsgemäß ausgerich-
teter Darstellung, beginnend auf der linken Seite an der
Position 2.1, eine Sicherheitsweste 1 in ungefaltetem Zu-
stand. Die jeweils nach rechts weisenden Pfeile 11 sollen
einen Prozessschritt zur Herstellung der erfindungsge-
mäß mit einer Sicherheitsweste 1 bestückten Vakuum-
verpackung 2, bzw. eines Gesamtgebindes 8 solcher ein-
zelner Einheiten 2 darstellen.
[0031] An der Position 2.2 ist demnach die Sicherheits-
weste 1 in einem zusammengefalteten Zustand gezeigt
und in den Positionen 2.3.a (Draufsicht) und 2.3.b (Sei-
tenansicht) in fertig verpacktem, vakuumbeaufschlag-
tem Verpackungszustand in der jeweiligen Verpackung
2.
[0032] In der Draufsicht entsprechend 2.3.a ist bei-
spielhaft lediglich eine Verpackung 2 mit einer Sicher-
heitsweste 1 befüllt symbolisch dargestellt. Die übrigen
Verpackungen 2 der Gesamtverpackungseinheit 8 sind
jedoch ebenfalls mit Sicherheitswesten 1 in entsprechen-
der Weise befüllt, diese sind aus Vereinfachungsgrün-
den jedoch, wie auch in der Darstellung 2.3.b nicht dar-
gestellt.
[0033] Für die Verbindung zwischen den einzelnen
Verpackungen 2 gilt das Gleiche wie zur Figur 1 bereits
beschrieben. Demnach sind zwei benachbarte Verpak-
kungen 2 über ein vorzugsweise elastisches Verbin-
dungselement 10 miteinander verbunden, welches in
vorteilhafter Weise ein Trennmittel aufweist, z.B. in der
Form eines als beispielsweise Perforierung ausgebilde-
ten Trennmittels 9.
[0034] Mit diesem Trennmittel 9 kann eine leichte Se-
parierung einzelner oder mehrerer zu einem Verpak-
kungsgebinde 8 zusammengefasster Verpackungen 2
entsprechend der Darstellung 2.4 abgetrennt werden,
beispielsweise am Ende eines Verpackungsprozesses.
[0035] Bezugszeichenliste:

1 Sicherheitsweste
2 Verpackung
3 Bestückungs-Verschluss
4 Vakuumventil
5 Großraum-Vakuumverpackung
6 Zweier-Verpackung

7 Einser-Verpackung
8 Verpackung
9 Trennlinie
10 Verbindungselement
11 Pfeil

Patentansprüche

1. Verpackung (2) mit Sicherheitsweste (1), dadurch
gekennzeichnet, dass die Verpackung (2) als Va-
kuumverpackung ausgebildet ist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vakuumverpackung (2) als Ein-
weg-Vakuumverpackung ausgebildet ist.

3. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Va-
kuumverpackung (2) als Mehrweg-Vakuumverpak-
kung ausgebildet ist.

4. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
packung (2) einen luftdicht schließenden Bestük-
kungs-Verschluss (3) umfasst.

5. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
packung (2) ein Vakuumierventil (4) umfasst.

6. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Va-
kuumierventil (4) als mit dem Mund betätigbares
Ventil ausgebildet ist.

7. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer
Vakuumverpackungseinheit eine Sicherheitsweste
(1) enthalten ist.

8. Verpackung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer
Vakuumverpackungseinheit mehr als eine Sicher-
heitsweste (2) enthalten ist.

9. Sicherheitsweste (2) für eine Verpackung (1) nach
einem der vorgenannten Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sicherheitsweste (2) aus
einem vergleichsweise leichten Stoff wie z.B. Fall-
schirmseide, Spinnakerstoff oder dergleichen her-
gestellt ist.
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